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Motor-Sport-Club Holzwickede e.V. im ADAC 
Posƞach 11 89 
59439 Holzwickede 
 
- im Folgenden Veranstalter genannt - 
 

HaŌungsausschluss 
MSC Pedelec-Sicherheitstraining 

 
Die Teilnehmenden beteiligen sich auf eigene Gefahr an unserer Veranstaltung. Jeder trägt die 
alleinige zivil und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihm oder dem von ihm benutzten 
Pedelec verursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden, soweit hiermit kein 
HaŌungsausschluss vereinbart wird. 
 
Von Ansprüchen DriƩer gegen den Veranstalter auf Ersatz von Schäden, die durch die 
Teilnehmenden verursacht wurden, stellen die Teilnehmenden den Veranstalter auf erste 
Anforderung hin frei. 
 
Für Schäden, die an dem vom Teilnehmenden benutzten Pedelec durch eigenes oder 
Fremdverschulden, unfallbedingt oder durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind oder 
die dadurch entstehen, dass die Teilnehmenden den Anweisungen der Trainer nicht Folge 
geleistet haben, übernimmt jeder Teilnehmende uneingeschränkte HaŌung. 
 
Jeder Teilnehmende erklärt mit seiner UnterschriŌ den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für 
Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar 

1. gegen den Veranstalter, den Grundstückseigentümer, allen NutzungsberechƟgten auf 
dem Grundstück und andere Personen, die mit der OrganisaƟon der Veranstaltung in 
Verbindung stehen und gegenüber den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor 
genannten Personen und Stellen, 

 außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch 
eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthaŌeten 
Personenkreises - beruhen, und 

 außer für sonsƟge Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthaŌeten Personenkreises – beruhen. 

2. gegen die anderen Teilnehmenden, deren Helfer und die Eigentümer der Pedelecs, 
 außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch 
eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthaŌeten 
Personenkreises - beruhen, und 

 außer für sonsƟge Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthaŌeten Personenkreises - beruhen. 
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Der HaŌungsausschluss wird mit der UnterschriŌ des Teilnehmenden allen Beteiligten 
gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher HaŌung und auch für 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
 
SƟllschweigende HaŌungsausschlüsse bleiben von vorstehender HaŌungsausschlussklausel 
unberührt. 
 
Die Teilnehmenden versichern, keinerlei die Ausübung des Trainings einschränkende 
körperliche Gebrechen zu haben und nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder 
Medikamente zu stehen, die die FahrtüchƟgkeit in irgendeiner Art und Weise beeinflussen 
können. 
 
Eine Teilnahme an der Veranstaltung ohne eine vorherige Abgabe des HaŌungsausschlusses 
nicht möglich! 
 
Obenstehenden HaŌungsausschluss habe ich zur Kenntnis genommen und ich erkläre mich mit 
den Bedingungen einverstanden. 
 

Name, Vorname:           

Datum:           

UnterschriŌ:           

 
 
Stand: 12.04.2026 


